
Vollstreckbare Ausfertigung 

Amtsgericht Lictttenöerg 
Im Namen des Volkes 

Urteil 

Geschäftsnummer: 5 C 98/16 

In dem Rechtsstreit 

der Lorraine Media GmbH. 
vertreten d.d. Geschäftsführerin ••••• 
Hauptstraße 117. 10827 Berlin. 

gegen 

verkündet am : 06.09.2016 

•••• Justizbeschäftigte als UdG 

Klägerin, 

Beklagten, 

hat das Amtsgericht Uchtenberg. Zivilprozessabteilung 5, in Berlin-Uchtenberg, Roedeliusplatz 1, 

10365 Berlin, auf die mündliche Verhandlung vom 16.08.2016 

durch den Richter am Amtsgericht ••• 

für Recht erkannt: 

1. Der Beklagte wird verurteilt, 398,00 € nebst Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem 

jeweiligen Basiszinssatz seit dem 2.8.2013 an die Klägerin zu zahlen. 
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2. Der Beklagte hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen. 

3. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. 

-
Vorstehende, mit der Urschrift übereinstimmende Ausfertigung wird der Klägerin zum Zwecke der 
Zwangsvollstreckung erteilt. 
Vorstehende Entscheidung ist der Klägerin zu Händen ihres Prozessbevollmächtigten,_"_. 
~~====== und dem Beklagten zu Händen seines Prozessbevollmächtigten, Rechts-
anwalt am 08.09.2016 von Amts wegen zugestellt worden. 

Berlin, cIer!"OEt;Q9i.20 6 

Justizbeschäffigte UdG 
ais Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle 
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Vollstreckbare Ausfertigung 
An:IÜlgericht Lichtenberg 1Q365 BerHn. Roedellusplatz 1 

Fernruf (Vennitttung): VO 253· 0, Intern: (92 53) 
Apparamummer: s(ehe (V) 

Gescha_ichen 

5 C 98/16 
Spruchkorper 

Zivilprozessabteilung 5 

Telefax: ( 030) 90 253 • SOO 

11 
361/3431 

342 

FAX 
442 

Beschluss 

In Sachen 

der Lorraine Media GmbH, 
vertreten d,d. GeschäftsfOhrenn 
Hauptstraße 117, 10827 Berlin, 

gegen 

Klägerin, 

Beklagten, 

Datum 

19.10,2016 

werden die nach dem Urteil des Amtsgerichts Lichtenberg vom 06.09.2016 von dem Beklagten an 
die Klägerin zu erstattenden, in dem Antrag vom 14.09.2016 berechneten Kosten auf 

237,50 EUR 

- in Worten: zweihundertundsiebenunddreißig 50/100 Euro - nebst Zinsen in Höhe von fOnf 
Prozentpunkten aber dem Basiszinssatz seit dem 15.09.2016 festgesetzt. 

Der zu Grunde liegende Titel ist vorläufig vollstreckbar. 
Antragsgemäß wurden die von der Klägenn verauslagten Gerichtskosten in Höhe von 105,00 EUR 
hinzugesetzt. 

Rechtsmittelbelehrung - Kostenfestsetzungsbeschluss - Zivilsachen: 

Gegen diesen Kostenfestsetzungsbeschluss ist das Rechtsmittel der sofortigen Beschwerde 
statthaft, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200,00 Euro übersteigt. 
Die sofortige Beschwerde ist innerhalb einer Notfrist von zwei Wochen einzulegen. Die Notfrist 
beginnt mit der Zustellung des Kostenfestsetzungsbeschlusses. 
Dabei ist zu beachten, dass insbesondere bei einer Zustellung durch Niederlegung die Frist 
bereits mit der Niederlegung und Benachrichtigung in Lauf gesetzt wird, also nicht erst mit der 
Abholung der Sendung. Das Zustellungsdatum ist auf dem Umschlag vermerkt. 
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Die sofot;lige-S,eschwerde kann beim Amtsgericht Lichtenberg, Roedeliusplatz 1, 10365 Berlin 
bzw, ö~!:~em_~andgericht, Littenstraße 12 -17,10179 Berlin eingelegt werden. 
Die sotprtigj:l.Beschwerde kann durch Einreichung einer Beschwerdeschrift oder durch Erklärung 

'_.zu Protö~qlrder Geschäftsstelle eingelegt werden. Die Beschwerdeschrift muss die Bezeichnung 
des. an{iefochtenen Kostenfestsetzungsbeschlusses und die Erklärung enthalten, dass 
Beschwerde gegen diese Entscheidung eingelegt werde. 

Gegen diesen Kostenfestsetzungsbeschluss ist der Rechtsbehelf der befristeten Erinnerung 
statthaft, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes bis zu 200,00 Euro beträgt. 
Die befristete Erinnerung ist innerhalb einer Notfrist von zwei Wochen einzulegen. Die Frist 
beginnt mit der Zustellung des Kostenfestsetzungsbeschlusses. 
Dabei ist zu beachten, dass insbesondere bei einer Zustellung durch Niederlegung die Frist 
bereits mit der Niederlegung und Benachrichtigung in Lauf gesetzt wird, also nicht erst mit der 
Abholung der Sendung. Das Zustellungsdatum ist auf dem Umschlag vermerkt. 
Die befristete Erinnerung ist bei dem Amtsgericht Lichtenberg, Roedeliusplatz 1, 10365 Berlin 
einzulegen. 
Sie kann schriftlich oder durch Erklärung zu Protokoll der Geschäftsstelle eingelegt werden. 

Das Rechtsmittel kann auch durch Übertragung eines elektronischen Dokuments in die 
elektronische Poststelle mit einer qualifizierten elektronischen Signatur im Sinne des 
Signaturgesetzes eingelegt werden. 
Die Kommunikationswege zu den elektronischen Poststellen werden auf der Intemetseite 
www.berlin.de/erv veröffentlicht. 

-Rechtspflegerin 

Vorstehende, mit der Urschrift Qbereinstimmende Ausfertigung wird der Klägerin zum ZWecke der 
Zwangsvollstreckung erteilt; die ist dem Beklagten zu Händen seines 
Prozessbevollmächtigten, am 24.10.2016 von Amts wegen zugestellt 
worden. 

Mit der Zwangsvollstreckung d "hestens zwei Wochen nach der Zustellung begonnen werden 
(§ 798 ZPO). ~~1'ENB~4' 

Berlin, f7r5.10.2016 ~ rl~~' . 
I"""' ~~r" !1'! __ 
!~ ..... 

- ( .,~ .. ~+~ JUstizbeSChäft~ ~i> 
als Urkundsbeamtin der GesCl'räft&&tel e 

Aus diesem Beschluss kann ohne weiteres die Zwangsvollstreckung betrieben werden, wenn die festgesetzten Kosten 
nicht innerhalb :Mei Wochen seit der Zustellung dieses Beschlusses an den Gläubiger bezahlt werden. 
Wenn die Entscheidung, die dem Beschluss zugrunde liegt, nur gegen Sicherheitsleistung vorläufig vollstreckbar ist, so 
muss vor Beginn der Zwangsvollstreckung die Leistung der Sicnerheit oder die Rechtskraft der EntScheidung 

, nachgewiesen werden. 
Die Koslenelnziehungsslelle der JusHz und das Gericht sind zur Entgegennahme von Zahlungen nicht befugt. 
Der festgesetzte Betrag Ist an den Kostenerstattungsberechligten oder dessen Bevollmächtigten zu zahlen. 
Ratenzahlungsgesuche sind ebenfalls nur an den Kostenerstallungs-berechtigten oder dessen Bevollmächtigten zu 
richten. 
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